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Gesetzgebung

• Das Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG) soll verlässliche 
bundesweite Daten zum Krebsgeschehen verfügbar machen. Es ist am 
18. August 2009 in Kraft getreten und wurde mit dem Gesetz zur 
Zusammenführung von Krebsregisterdaten vom 18. August 2021 
reformiert.

• Am 09. April 2013 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssicherung durch klinische 
Krebsregister (Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz - KFRG) in 
Kraft getreten.
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Was verstehen wir unter „Stufe 1“?

• Unter „Stufe 1“ verstehen wir die konkreten Vorgaben und 
Strukturen, die mit dem Gesetz zur Zusammenführung von 
Krebsregisterdaten festgelegt wurden.

• Unter „Stufe 2“ verstehen wir die Ergebnisse der Konzeptarbeiten, 
vornehmlich der Plato2-Projektgruppe (Konzept anlassbezogene Zusammenführung 

von Krebsregisterdaten mit anderen Datenquellen), aber auch die Ergebnisse der 
anderen Konzepte, die im Rahmen des Gesetzes zur 
Zusammenführung von Krebsregisterdaten eingefordert werden 
(Konzept Datenabgleiche vergleichbarer Erkrankungsfälle, Konzept systematische Erfassung Spät- und 
Langzeitfolgen und Konzept Zusammenarbeit KR & DKKR)
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Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten

2021 2026Q3
Q1

2022
Q3

Q1

2023
Q3

Q1

2024
Q3

Q1

2025
Q3

Q1

2026

Plattform-Konzept
31 Dez

Festlegungen zur IO des 

Basisdatensatzes
31 Dez

Festlegungen technische 

Umsetzung Datenabgleich 

nach 25a SGB V
31 Dez

Übermittlung Daten für 

Abgleich nach 25a SGB V
31 Dez

Konzept Zusammenarbeit KR & 

DKKR
31 Dez

Bericht 

Evaluation 

(Umsetzung 

klinische 

Krebsregistrie

rung)

30 Jun

Bericht Erfahrungen

bundesweite Erfassung 

von Krebsregisterdaten

31 Dez

Konzept Datenabgleiche vergleichbare 

Erkrankungsfälle
31 Dez

Konzept systematische Erfassung Spät-

und Langzeitfolgen
31 Dez

Berufung 

Mitglieder Beirat 

und WA

31 Dez

Neuregelung 

zur 

Berichterstat

tung des 

ZfKD

Aufbau ZARS

Konkretisierung der Art 

und des Umfangs der ans 

ZfKD  zu übermittelnden 

Daten 

30 Jun

Nutzung des einheitlichen 

Datenformates und 

entsprechender 

Schnittstellen durch KR

1 Jan

Konstituierung Beirat und WA & 

Genehmigung der 

Geschäftsordnungen

öffentliches Verzeichnis 

über die bewilligten 

Anträge im ZfKD

Überprüfung der Pauschale

2026

Vorgaben zur Bewertung des 

Reidentifikationsrisikos

Org. & techn. Maßnahmen zur 

Bereitstellung pseud. Einzeldatensätze

1 Jan

Festlegung Einstufung prognostisch ungünstiger 

Fälle nicht-melanotischer Hautkrebsarten

Q3

Bericht Erfassung von 

prognostisch ungünstigen 

nicht-melanotischen

Hautkrebsarten und ihrer 

Frühstadien

31 Dez

Änderung der 

Voraussetzungen zur 

Zahlung der Pauschale 

bei Meldung von 

prognostisch 

ungünstigen nicht-

melanotischen Haut-

krebsarten und ihrer 

Frühstadien 

Erweiterung Datensatz 

beim ZfKD

Bereitstellung des erweiterten Datensatzes 

des ZfKD zu Forschungszwecken 

Anpassung Fördervoraussetzungen bzgl. 

des einheitlichen Datenformats



Fazit zum aktuellen Stand und zur Umsetzung 

• Trotz der vielen neuen Aufgaben und teilweise fehlender 
Personalressourcen ist ein Großteil der Anforderungen erfolgreich
umgesetzt worden. 

• Lieferung des erweiterten ZfKD-Datensatz war und ist eine 
Herausforderung. Mittlerweile haben ein Großteil der Register ihren 
Datensatz übermittelt. Die nächste Datenlieferung wird bereits 
wieder vorbereitet.

• Schon jetzt absehbar, dass mit DigiG, GDNG, Registergesetz & EHDS 
weitere Anforderungen und Aufgaben auf die Landeskrebsregister 
zukommen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen oder Anmerkungen?
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